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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 04.11.1993

Rechtssatz
UVS 06 értlich nicht zustindig, Gber eine Berufung gegen ein wegen Ubertretung des Qualitdtsklassengesetzes

ergangenes Straferkenntis zu entscheiden, wenn die Beschuldigte als verantwortliche Beauftragte eines in Filialen
gegliederten Unternehmens fungierte, weil es hinsichtlich des Tatvorwurfes der Unterlassung der gebotenen
Vorsorgehandlung nicht auf den in Oberdsterreich gelegenen Standort der Filiale, sondern auf den in Vorarlberg

gelegenen Sitz der Unternehmensleitung ankommt. (Feststellungsbescheid)

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Oberösterreich 1993/11/04 VwSen-200097/2/Kl/Rd
	JUSLINE Entscheidung


